
Reichsbank-Direktorium 

lie 6610~ 
Nr . ...... .......................................... . 

In der Antwort ist die Angabe 
vorstehender Nummer erwiinscht 

B e r l in SW111 , den 

)?~ Verwendung ·von Heg:l sterguthaben 
zu Reise·2,·ia1eckeno 

N'&cbd;em d.ie Stillhalteverhandlungen fur das Still

hal tejahr 1937 abgescb.lossen .sind, iibersenden w:i.r in de.r Ari-· 

lage ergebenst~ 

1) die ''Best;immungen f-U.r den Gebrauch von Registergvth.l.ben 
zu Reiaezwecke:o.t' fiir daa Stillhaltejahr· 1937 (K .. A.,R. 
vo1.•dr .. l~r, 28), 

2) Erg·an.zullfl zu den Bestimmu~gen ~.ir den Gebrauch ~on 
Registn.guth.aben zu Reisezwecken (K_.A. .. R .. Vordr .. Mr .. 28 a)t 

.3) die Durehfiili:rungsvo:rschriften flir a_,~n RegisterWll'k-Reiee
varkehr (K .. A .. R .. Vordr.Nl.".10) nebst .Anlagen~ 

4) da.s äerkblatt ,tzu.r dring~uden Beachtung! n (!t.J.. R(' Vordr .. 
Nr.45 A), 

zur gefälligen Kenntnianahme und Beachtunga 

Das Nerkblatt "Zur dringenden Beachtung! '' ist nach wie 

vor bei j edem Verkauf' v·on Regiaterguthaben an ausländische 

Reisende auezuhä.ndigen. Auf folgende im Interesae einer Förde

rung des Registermark-Reiseverkehrs geänderte Bestimmung er

lauben wir 1..u1a hierbei beeonders hinzuweisen, 

Bei nur v9rubergehendem Verlassen Deutschlanda ist es 
\ 

den auslBndischeq Reisenden ktinftig geatattet, nicht verbrauch-

te Reichsm.arkbetrage aus Registerguthaben bei einer deutschen 

Bank oder Wechselstube bis zu einer Dauer von höchstens 3 Mo

naten zu hinterlegen . ., Die AuahändigUllg des betreffenden Be-

An 

auslä:ndische Banken 
und Reisebu.ros~ 

tragfä> 



trages kann nur an den Reisenden selbst gegen Vorlage 

seineaReisepassea erfolgen Bel Beträgen uber u 100,-

hinaua ist hierzu eine beaondere Genehmigung der Reichs··· 

bank, Abteilung Deutsche Kreditabkornmen - Relsestelle - , 

Berlin BW 111, Leipzige.r- S1;r. 76, welche zweckmäBiger

weiAe sogleich bei der H:tnterlegung des Betra.ges durch 

die deutschen Banken oder Zahlstellen ftir den Reisenden 

eingeholt wird, erforderlich. Nach Ablauf von 3 Manaten 

ertolgt die Einzahlung des hinterlegten Betragas auf das 

Reiseverkehrs-Sonderkonto derjenigen F'irma, von welcher 

der Reisende die Regiaterguthaben erworben hat. 

Wie Sie aus der Ergänzung zu den Bestimmungen flir 

den Gebraueh von Registerguthaben zu Reisezwecken, Ziffer d, 

ersehen wollenl werden, solange diese Best.i.mmungen in Kraft 

bleiben • in Deutschland von Rei send.eu keine GebtiJ:iren im 

Zusammenh.ang mi t der Ausza.hlung von. Hegistt:?rguthaben erho

ben. 

Darilber hinaus haben wtr uns ··.rersuchsweiae entschlos

sen, die filr- das sti.dwestdeutsche und westd.eutsche Grenzge

biet (mit Ausnahme der Amtsbezirke LÖrrach und Rehl) sowie 

t .. d. S""' ·· ~-i-ur :Le ~hu .... e 

Beut.b.eu, Gleiwitz 7 Hin.denburg; 
n +"b - m"l •• ;.1.a ~,i or uw1 '.1.1. B11:i 

angeordneten Zahlungsbeschränkungen aufzuheben (vgl.K~A .. R. 

Vordr.Nr.,liA),, 

lich e:w.pfehlen, bei der Abgabe ,.7 ön. Reisezah.lungsmi tt,aL.:i 

kleinere 



kleinere Beträge ausauhändigen, insbesondere • sowei•t die BEd.··• 

senden in ein Sperrgebiet reisen wollen. Wir erlauben un a cte s 

halb, auf den flir solche Kleinzablungen gescbaf:fenen t~check•

vordruck tiber U 25,-- sowie den Blankoscheckvordruck e.ut merk sam 

zu ma.chen. Gleichzeitig weieen wir hierbei. auf di e besondere 

Erleichterung hin, welche bei Gruppen- und Gesel l schaftsreisen 

durch die Form der Sammelabhebung geac.haffen worden ist (vgl. 

vordr.K.A.R.Nr.54 u. 54 a). 

Die Neuregelung tritt mit dem 1. März d.J. in Kratt. 

Beziiglich Zitter g der "Ergänzung zu den Bestimmungen 

ftir den Gebraueh von Registerguthaben zu Reisezwecken" weisen 

wir bescnders daraut hin, daB bei allen Verkäufen von Register

guthaben zu Lasten Ihres Reiseverkehrs-Sonderkontos am l .. März 

d.J. oder später von Ihrer ausländischen· Kundschaft auf je 

100 Registermark eine Lizenzgebiihr im Gegenwerte von. 10 engl8 

Schillingen zu erheben ist. Soweit die Verkäufe aus Guthaben 

vorgenomrnen wer den, fur welche von dem betreffenden registrier

ten Berechtigten bei der ubertragung des Registerguthabens auf 

Ihr Reiseverkehrs-Sonderkonto die Lizenzgebuhr nicht bereits 

erhoben v:rorden ist • miissen die auf diese Weise vereinnahmten 

Beträge auf das Konto ""Standstill-Account " ztt Gunsten der Reichs

bank an eine der· folgenden Banken ilber wiesen wer-deni 

Manufacturers Trust Co., New Yor k, 

J-. Henry Schröder & Co. , London o 

Von jeder iJberweisung ist unserer Abteilung Deutsche Kredit

abkorruuen unter gleichzeitiger Angabe des Betrages sowie der Ba .... 

zeichnung des Kontos .Kenntnis zu geben .. 

Wir -



Wir ·,cär·:s-.t\ Ibnen danko~, wem1 Sie d.ie beige:fugte 

Zw~i t3ehrLft der Durcht'uhrungs~orschri.ften baldge.fälligst 
~ • -~" ,r.+, 

ttls B~::rtät-igung ~ m_j t,; Ih.rer 'Gnterschrift versehen - an 

uns~r<, Abteilung Deut8che K.2edi tabkomme:n - Reisestelle - , 

BerJ.in SW 111 ~ Leipziger St.r· .. '76 1 einsenden wlirdene Uber 

i..r.1.deru:ngen der Be~i;immun-gen und Vorsch:riften -werden wir 

Sie von Fall zu hll rechtzeitig unterrichten. 

Di~ tibr:i.g~n unter 3 und 4 aufgefuhrten Drucksch r i f-

ten f olgen ln den näc~hsten Tagen. 

In vorztiglicher Hocbachtung 

,.._ 
.i:( e i C h s b a :u k d i r e k t o r 1 u m 

Cfiuf1-Aa 
fJ ~ 1jtLw 



Bestimmungen 
!tir den Gebrauch von "Registerguthaben" zu Reisezwecken. 

I. Freizugebende Beträge, Verwendungszweck. 

1. Deutschland-Reisende können zu Reisezwecken Beträge aus Re
gisterguthaben bis zu RM 50,-- täglich, - bis zur Höchstsum
me von RJ4 1 500,-- je Mona.t und Person-, erheben. 

2. Deutschland-Reisende, welche ein ftir den Registermark-Reise
verkehr bestimmtes, auf ihren Namen lautendes Empfehlungs
schreiben eines registrierten Berechtigten (registered _ 
holder) vorweisen, können bis zu RM 100,-- täglich erheben. 

3. Ftir Personen unter 15 Jahren gilt nur die Hälfte der unter 
Ziffer 1 und 2 genannten Sätze. 

4. Deutschland-Reisenden ist gestattet, Reichsmark aus Registe11-
guthaben ftir Fahrt-, Hotel- wid Verpflegungskosten in 
Deutschland sowie ftir sonstige Ausgaben ihres persönlichen 
Reisebedarfs zu verwenden. 

5. Deutschland-Reisende können Reichsmark aus Rcgisterguthaben 
auch ftir die Platzpelegung und ftir sonstige hiermit zusammen
hängende Kesten auf deutschen und auf ausländischen See-un4 
Luftfahrzeugen bei Reisen nach und von Deutschland verwende~ 
und zwar können in diesen Fällen auch tiber die vorgenannte 
Monatsgrenze von RM 1 500,-- Beträge freigegeben werden.Die 
betreffenden Zahlungen finden so statt, dass die entaprechen
den Regis~erguthaben von dem Reisev@rkehrs-Sonderkonto der 
ausländischen Bank oder des ausländischen Reisebtiros ~uf daa 
Registerkonto der ausländischen Schiffahrt- bezw. Luftfahrt
gesellschaft oder das Reichsmarkkonto der deutschen Schift
fahrt- bezw. Luftfahrtgesellschaft tiberwiesen werden. 

6. Die Reichsbank kann die Zahlung höherer Beträge gestatten, 
sofern besondere Grtinde vorgebracht werden und ein ausrei
chender Beweis hinsichtlich der Zwecke, ftirwelche diese 
Beträge verlangt werden, geliefert wird. 

II. Verfahren. 
1. Der ausländische Bankenausschuss jedes Landes benennt der 

Reichsbank jeweils Reisebtiros seines Landes zwecks Zulassung 
als Abgabestellen ftir Registerguthaben. 

2. Der ausländische Bankgläubiger oder registrierte Berechtigte 
wird den Treuhänder bezw. die das Registerkonto ftihrende 
Bank anweisen, den erforderlichen Reichsmarkbe·trag entweder 
seinem eigenen Konto bei seinem Korrespondenten gutzubringen, 
oder (im Falle des Verkaufs anein Reisebtiro) an den deut
schen Korrespondenten des betreffenden Reisebtiros zu tiber
weisen, und zwar ist der Betrag in allen Fällen einem "Reise• 
verkehrs-Sonderkonto" gutzuschreiben. 

3. Registerguthaben zu Reisezwecken mtissen bei einem ausländi
schen Bankgläubiger oder registrier en Berechtigten erworben 
werden. Uberträge von Reiseverkehrs-Sonderkonto auf Reise
verkehrs-Sonderkonto sind unzulässig.In den nachgenannten 
Ländern: 
K.A.R.Vordr.Nr.28 



Vereinigte Staaten von Amerika, Belgien, 
Tsch&ehoslovakei, Dänemark, England, Frank
reich, Holland, Schweden, Schweiz, 

ist Voraussetzung ftir die Ubertragung au.f Reiseverkehrs-Sonda1-
konto, dass die Domizile des Registerberechtigten und des In
habers des Reiseverkehrs-Sonderkontos in ein und demselben 
Land sich befinden. Ala Domizil einer Filiale oder Zweigan
stalt eines registrierten Berechtigten, dia sich in einem an
deren Lande als dem ihrer Zentrale oder Muttergesellschaft 
befindet, kann hierbei sowohl das betreffende Land als auch 
das Land ihrer Zentrale oder Muttergesellschaft angesehen wer
den. In Zweifelsfällen entscheidet die Reichsbank, die auch 
berechtigt 1st, Ausnahmen zuzulassen. 

4. Deutechland-Reieende beschaffen sich bei einer ausländischen 
Bank oder einem Reisebtiro auf Reichsmark lautende besondere 
Reiseschecks, Akkreditive oder Kreditbriefe. 

- - • 

5. Dieae auf Reichsmark lautenden Reiseschecks, Akkreditive oder 
K.reditbriefe werden in Deutschland aurch den Korrespondenten 
der ausländischen Bank bezw. des Reisebtiros eingelöat.Die 
r- • ,ntH,ks pp. sind den von der Reichsbank j eweils heraus-
~oge benen Durchfti.hru.ngsvorschriften unterworfen und nicht 
begebbar. 

6. Die nicht verbrauchten Reichsmarkbeträge aus Registerguthaben 
dti:i:ft!n nicht ins Ausland verbracht werden. Sie sind deshalb 
vor der Ausreise aus Deutschland zu Gunsten des Reiseverkehrs
Sonderkontos der Firma (ausländische Bank oder ausländisches 
Reisebtiro), von welcher der Reisende die Reiseschecks usw . er
worben hatte, wieder einzuzahlen. Der Gegenwert der wiederein
gezahlten Reichsmarkbeträge steht dem Reisenden bei der be
treffenden Firma im Auslande in ausländischer Valuta zur Ver
ttigung. 

III. Durchftihrungsvorschriften. 

1. Die Reichsbank erläest die fi.ir die Verwendung von Register
guthaben zu Reisezwecken erforderlichen Durchftihrungsvor -
schriften und wird die jeweils neueste Fassung den beteilig
ten ausländischen Banken und Reisebtiros zustellen. 

2. Die Reichsbank behält sich vor, zur Decku.ng ihrer Unkosten, 
Reisescheck- sowie andere zur Ausgabe gelangende Formulare 
gegen Vergtitung abzugeben und ftir Zahlungen oder tlberweisungen 
zu Lasten von Reiseverkehrs-Sonderkonten Gebtihren zu erheben. 

IV. Die Reichsbank behält sich das Recht vor, ihre Bestimmungen 
oder Durchftihru.ngsvorschriften tiber den Registermark-Reise
verkehr jederzeit abzuändern. 



ReichsbankdirektoriUI!l Berlin SW llJv den 12~April 1937. 

Nr@)IIa 13015~ 

Betro ~ Verwendung von Registerguthaben 
zu Reisezweckeno J 

Unter Bezugnahme auf 1tnser Schreibcn ~om 20~Febru~ 

ar d oJ .. - IIa 6610- weisen wir zu,r Behebung von Zweifelsfragen 

und im Interesse einer e:inhettl i chi?n Handhatung :i.m Register~

mark-Reiseverkehr ergebenst darauf hin , daE dem Reisenden bei 

Rtickberechnung unverbrauchter Reisemarkbeträge sowohl der 

Gegenwert der unverbrauch.ten Reisemarkbetrage als auch an~ 

teilig die ihm beim Kauf bere~hnete Lizenzgebtihr bei der 

Firma (ausländische Bank bzw~ ausländ1sches Reisebtiro)~ von 

welcher er den Reisemarkbetrag erworben hatt in ausländi

scher Valuta wied.er zur VerfUgun.g stehen.;; vergleiche II/6 

der Bestimmungen ftir den Gebrauch von Registerguthaben zu 

Reisezwecken (K~ A~ R,, Vordruck 28) ., Die Firr.ia ( ausländische 

Bank oder Rcisebtiro) muE die Riickve r gti+n.ng der Lizenzgebtihr 

an den Reisenden aus ihren eigene~ Mitteln vornehmen Kei= 

nesfalls kann sie die Li zenzgebtihr aus dem nstandstjll~ 

Account• zurtickerhalten ; ebenso 1st e i n Rtickgri.ff auf den 

Registered HolderD von welchem di e R.e J.. semark erworben wurde~ 

nicht zulässig, Vielmehr kann beim Wi ederverkauf dieser 

Reisemarkbeträge die zu:rilckerstattete Lizenzgebu.hr einem 

neuen ~rv✓erb er in Re c-hnung ges tel1 t werden ~ so da.l) e in 

Verlust ftir die betreffende FJ rm&n ch1; c ntsteht~ 

An 

auslänlische Banken 

und Reisebtiros~ 

In vorz i.i.gl ichcY Ho charhtu.ng 

R e i c h s b a n k d , r e k t o r i u m 

~ 



D u r c h f li h r u n g s v o r s c h r i f t e n 1937! 
--- --·-----·-- - -· .. ------- ~ ---· ----·-----~-=-====~--===---::::.==:::::::::====-------

Betr.: Verwendung von Registerguthaben zu 
Reisezwecken im innerdeutschen Reise
verkehr gernäss dem Deutschen Kredi t
abkommen von 1937, Ziffer 10, 
Unterziffer 7 (a). 

1) ~eise__yerkehrs-Sonderkonten. 

(I). Zur Unterh.altung eines Reiseverkehrs-Sonderkontos 

sind berech_tigt : 

a.) die ausländischen Bankgläubip.;er im Sinne der 
Deutschen Kreditabkommen (foreign bank creditors), 

b) sonstige registrierte Berechtigte unter Ziffer 10 (4) 
des Deutsche.n Kreditabkommens von 1937 
(registered holders) 

c) diejenigen ReisebUros j Agenturen und Personen, welche 
von dem Bankenausschuss ihres Landes benannt und zmn 
Reiseverkehr von der Reichsbank zugelassen worden 
sind; in L~ndern, in denen BankenausschUsse nicht be
stehen, sind die Anträge auf ZuJassung unmittelbar 
an die Reichsbank zu richten. 

(II) .Firmen, die zum Registermarkreiscverkehr nicht zugelassen 

sind, dtirfen Registerguthaben fi.ir Reisezwecke weder erwerben 

noch abgeben. Sie di.irfen sich insbesondere der Unterschrift 

einer anderen Bank bezw. eines anderen ReisebUros und deren 

Reiseverkehrs-Sonderkonten. mi"ttels Verkaufs oder kommissions

weiser Besorgung von Reiseschecks, A.kkreditiven pp. 

nicht bedienen. Lediglich den im gleichen Lande gelegenen 

Filialen und Niederlassungen der unter a) - c) eenannten aus-

ländischen Firmen ist es gestattet, Reisesche9ks pp. ihrer Zen

trale an ausländische Reisende abzuge ben. :Eicie Mi twirkung zur 

Besorgung von Registermark-Reiseschecks, - Akkreditiven, - Kredit-

briefen pp. durch Stellen, dic zum Erwerb und Verkauf von Re

gisterguthaben zu Reisezwecken nicht besonders ermächtigt sind, 

KAR.Vordr.Nr.lo ist 



- 2 -

ist in jedem Falle ausgeschlossen. 

2) Art und Weise der Verftigungen tiber Reiseverkehrs-Sonderkonto. 

(I). Uber die Guthaben auf den Reiseverkehrs-Sonderkonten 

/ kann durch Reiseschecks, von denen Muster in der Anlage beige

ftigt sind, durch Akkreditive und Kreditbriefe, sowie durch be

sondere Zahlungs- und tlberweisungsaufträge verftigt werden. 

(II.) Bei allen Arten von Verftigungen sind bei der Avisie

rung den deutschen l3a.nken, bei denen das betreffende Reisever

kehrs-Sonderkonto gefuhrt wird, genaue Angaben zu machen tiber: 

ab) Vor- und Zuname, 
) Wohnsitz im Auslande, 

d
c) Beruf, sowie 

) Nunnner und Ausstellungsort des 
Reisepasses des Reisenden. 

In den Avisen uber Scheckentnahmen können sich die Angaben 

bis auf weiteres auf 

beschränken. 

Vor- und Zuname des Reisenden und 
Nummer des Reisepasses 

(III). Die Aushändigung der Reiseschecks hat a .n den Scheck

inhaber persönlich zu erfolgen, wobei der Erwerber seine Namens

unterschrift links oben auf dem Scheck eigenhändig in Gegenwart 

etnes Beauftragten der ausländischen Bank bezw. des Reiseburos 

einzusetzen hat. Der Reisende muss der ausländischen Stelle, 

welche zur Abgabe von Registerguthaben gemäss den Bestimmungen 

des Deutschen Kreditabkommens berechtigt ist, nachweisen, daB er 

sich nur vortibergehend in Deutschland aufhalten wird und seinen 

ständigen Wohnsitz ausserhalb Deutschlands hat. 

(IV). Denjenigen ausländischen Reisenden, die sich bereits 

auf einer Reise in Deutschland befinden und noch Reichsmarkbeträge 

aus Registerguthaben zur Fortsetzung ihres Reise- oder Kuraufent

haltes 
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haltes in .Deutschland benötigen, durfen Reiseschecks nicht nach

gesandt werden; es empfiehlt sich in solchen Fällen, die benötig

ten Beträge durch Akkredltive zur Verfi.igung zu stellen. 

(V)'. Die Reisescheckformulare können auf Antrag durch die 

Reichsbank, Abteilung Deutsche Kreditabkommen, Reisestelle, 

Berlin SW 111, bezogen werden. Falls Scheckformulare verwendet 

werden sollen, in denen die Firma des Ausstellers und die deutsche 

Zahlstelle, auf welche die Reiseschecks gezogen werden, als Be

zogene eingedru_ckt ist, wiirde die Reichsbank berei t sein, solche 

Vordrucke herzustellen. Die Scheckbestellungen sind iiber die das 

Reiseverkehrs-Sonderkonto fiihrende deutsche Bank zu leiten. 

3) Empfehlungsschreiben registrierter Berechtigter. 

(registered holders). 

Von registrierten Berechtigten (registered holders) 

/ ~ di.irfen"Empfehlungsschreiben" laut anliegendem Muster ausgestellt 

werden und zwar nur fi.ir deren eigene Schecks oder ftir Schecks 

eines anderen registrierten Berechtigten. Die Ausstellung von 

Empfehlungsschreiben bezieht sich auf die Fälle, in denen die das 

Empfehlungsschreiben ausfertigende Firma unbedingte Gewähr fiir 

eine bestirnmungsgemässe Verwendung der Reiseschecks pp. seitens 

der ausländischen Reisenden i.ibernimmt, bei denen sie der tlber

zeugung ist, daJ3 ein täglicher Verbrauch von RM loo.-- de.n Ver

hältnissen des Reisenden angemessen ist. Das Empfehlttn~sschreibe.r 

gil t nur fiir die Dauer des beabsichtigten Aufenthal ts des Reisen-

den in Deutschland und ist jeweils an die bezogene deutsche Ban.lr 

zu adressieren. E.s wird bei der letzten Abhebung von der auszah1en

den deutschen Bank oder Zahlstelle einbehalten und an die Reise-

stelle 



' 
1 

• 

~ 
• 

<-it 
~ 

~ 

~ 

g/ 
M 

'Ö 
M 
0 
> 

- 4 -

stelle der Reichsbank zur Kontrolle eingesandt~ Reisebti.ros und 

Banken, die nicht .registrierte Berechtigte sind, dilrfen keine 

Empfehlungsschreiben ausstellen~ 

4.) Röhe der zu e:rhebenden Reichsmarkbeträge _aus 

g5!,_gis~erguthaben~ 

Die Höhe der aus Registerguthaben gegen Reiseschecks, 

Kreditbriefe pp. im Reiseverkehr zu erhebenden Reichsmarkbeträge 

8.l"gibt sich aus Ziffer I, 1 - 3, der "Bestimmungen f-Ur den Ge

brauch von Regj_sterguthaben zu Reisezwecken"~ Vordruck KsA~R.28, 

fe:rner aus dem beiliegenden 11 Merkblatt 11 , das den Reisescheck

heften bei AussteJ..lung jeweils vorgeheftet wird. Die in den "Be

stimmungen" (regulations) genannten Beträge stellen Höchstsummen 

dar~ Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung dieser Tages- bezw.Monats

Höchstsummen gegen die bezogene deutsche Bank steht dem Reisenden 

nicht zu. In den in de:r beigef-Ugten Zusammenstellung genannten 

Orten und Gebieten mit Zahlungsbeschränkungen haben Empfehlungs

schreiben keine Gliltigkeit. 

5.) Personen, denen die Verwendung_von Registerguthaben 
~ Reisezwecken nicht gestattet ist: 

a) Personen, die ihren -Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 

in Deut sch1and haben, 

b) Personen 1 die beabsichtigen, sich in Deutschland ständig 

ni·C;dex zulassen, 

c) :Person.en, die sich ausschliesslich ihres Beruf$ wegen in 

Deu:t schland aufhal ten 1 darunter j nsbesondere 

I ~ Piloten und Besatzungsmitglieder ausländischer Flugzeuge, 

die sich in Auslibung ihres BBrufes in Deutschland aufhalten, 

II. Eisenbahn-, Post-, Zoll- oder sonstige Beamte des Aus

landes 
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landes, die sich in Ausubung ihres "Rerufes in Deutschland 

aufhalten. 

6) Verfahren bei der Einlösung der Reiseschecks pp. aus 

Registerguthaben. 

Die Einlösung von Registermark-Reisesche r. ks p:p. ks,.nn bei 

fast allen deutschen Geldinstituten erfolgen , di 0 Ro ichsbank 

ist in das Ein1ösungsge schäft nicht eingeschal tE:t. 

lVir weisen darauf hin, da13 Registerguthabe n r\uch i.n Form 

von Postreiseschecks erworben werden können, deren Einlösung bei 

allen deutschen Postanstalten möglich is t . Eine Anweisung tiber 

Zahlungen zu Lasten von Reiseverkehrs-Sonderkonten an cleutsche 

Postscheckämter zwecks Ausstellung von Postreisescheckheften 

g / ftigen wir bei. 

Der Inhaber der Reiseschecks muss diese zur Einlösung per 

sönlich vorlegen, wobei er seine Namensunterschrift links unten 

auf dem Scheck eigenhändig in Gegenwart des Kassiers der auszah

lenden Bank oder Zahlstelle in Deutschland abgibt. Die ausgezahlten 

Beträge werden von der deutschen Zahlstelle in dem Reisepass des 

ausländischen Reisenden vermerkt. Es sina nur die gtiltigen amt

lichen Reisepässe ftir diese Eintragungen zugelassen; auf Grund 

von anderen Ausweisen, wie z.B . persönliche Ausweise, titres 

d'identite, cartes d'identite, Grenzscheine, Seemanns-Ausweise 

sowie von sonstigen Arten Passersatzpapieren durfen Zahlungen 

aus Registerguthaben im Reiseverkehr nicht geleistet werden. Kann 

ein Reisender einen gtiltigen amtlichen Reisepass nicht vorweisen, 

so si.nd die deutschen Zahlstellen angewiesen, Auszahlungen aus 

Registerguthaben nicht vorzunehmen. Aus dem Reisepass muss sich 

der -
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der ausländische Wohnsitz des Reisenden unzweifelhaft ergeben, 

denn nur solche Reisende sind im Sinne der Bestimmungen als 

Deutschland-Reisende (travellers in Germany) anzusehen. 

7) Verwendung der erhobenen Reichsmark aus Begisterguthaben. 

Aus Ziffer I,4 und 5 der "Bestirnmungen etc." (Vordruck 

KeAeR.28) ergibt sich Umfang und Art der Verwendu.ng solcher 

Registerguthaben zu Beisezwecken in Deutschland. Die Bezahlung 

der Fahrausweise ftir deutsche Eisenbahnstrecken kann nurin 

Deutschland aus dem Erlös von Reiseschecks pp. erfolgen. 

Unzulässig ist insbesondere 

a) die Bezahlung von Fahrtkosten ftir ausländische 
Eisenbahnstrecken mit Registerguthaben, sowie von 
Kraftwagenkosten ftir Fahrten ausserhalb Deutsch
lands, 

b) die Bezahlung von Fahrtkosten ftir deutsche Eisen
bahnstrecken mit Registerguthaben, wenn der Kauf, 
die Bestellung oder Besorgung ausserhalb Deutsch
lands erfolgt. 

Zur Unterrichtung der ausländischen Reisenden dient ein in der 

Anlage beigefugtes mehrsprachiges Merkblatt, das diesen sowohl 

von den ausländischen Banken oder Reisebtiros, als auch von der 

einlösenden deutschen Bank oder Zahlstelle auszuhändigen ist. 

Die Merkblätter sind in folgenden Sprachen vorrätig: 

A. deutsch, englisch, 
B. deutsch, französisch, 
c. deutsch, holländisch, 
D .. deutsch, polnisch, 
E. deutsch, tschechisch, 

F. deutsch, i talienisch, 

G .. deutsch, spanisch, 
H .. deutsch, dänisch, 

J. deutsch, schwedisch, 

K .. deutsch, portugiesisch, 

L .. deutsch, jugoslawisch. 

8.) . Gesellschaftsreisen 
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8) Gesellschaftsreisen - Pauschalreisen. 

Ftir Gruppen-und Gesellschaftsreisen sind besondere. 

Erleichterungen durch Samrnelabhebung seitens eines Reiseftihrers 

möglich; derartige Abhebungen bedtirfen in jedem Falle einer 

Sondergenehmigung der "Reisestelle", näheres geht aus den bei

geftigten Bestimmungen ftir die DurchfUhrung von Gesellschaftsreisen 

(Vordr. K.A.R.No. 54 und 54a) hervor. 

9) Allgemeine s: 

Anfragen Uber Angelegenheiten der Verwendung von 

Registerguthaben zu Reisezwecken, sowie Anträge auf Sondergenehmi-

gungen sind unmittelbar an die 

R e i c h s b a n k 
Abteilung Deutsche Kreditabkommen 

R e i s e s t e 1 1 e 

Berlin sw.111, 

zu richten. Die verschiedenen Druckschriften (Bestimmu.ngen, 

Merkblätter und dergleichen) werden von dieser Stelle auf An

forderung unentgeltlich in jeder gewtinschten Anzahl geliefert. 

--------------



Ergänzung zu den Bestimmungen der Reichsbank :tur åen 

Gebrauch von Registerguthaben zu Reisezwecken 

mit Wirkung vom 1.März 1937. 

(a) Jeder registrierte Berechtigte, der eine Obertragung von seinem 

Registerkonto aut ein Reiseverkehrs-Sonderkonto vornimmt, soll dabei 

einen Betrag, der dem Satz von 10 shilling ftir 100.- Reichemark ent

spricht (oder den Gegenwert davon, wie er von Zeit zu Zeit durch die An

weisungen der Reichsbank festgesetzt wird),.in einer solchen ausländi

schen Währung zahlen, die keinen Devisenbeschränkungen unterliegt. Diese 

Zahlung ist zu Gunsten der Reichsbank ("Standsti~l - Accou.nt") an eine 

der folgenden Banken zu leisten: 

Manufacturers Trust Co, New York, 
J.Henry Schröder & Co, London. 

Der registrierte Berechtigte hat von dem Inh~ber des Reieev~rkehrs

Sonderkontos, auf das die tlbertragung erfolgt, einen Betrag einzuziehen, 

der dem nach obiger Bestimmung zahlbaren Betrag entspricht, u.nd der In

baber de~ Reiseverkehra-Sonderkontos hat den gleichen Betrag als "Lizenz

gebilhr" (nach dem vorbenannten Satz fil.J:' 100.-- Reichsmark) von den Rei

senden zu erheben~ an die Reisemuk verkauft werden. 

(b) Bei Öbertragung von Registerguthaben aus einem der nachstehend 

aufgeftihrten Länder anein nachstehend nicht genanntes Land musa der 

vorerwähnte Betrag von dem registrierten Berechtigten auch dann gezahlt 

werden, wenn die Obertragung auf ein Registerkonto und nicht auf Reise

verkehra-Sonderkonto erfolgt: 

Vereinigte Staaten von Amerika, 
Belgien, 
England, 
Frankreich, 
Holland, 
Sch•eden, 
Schweiz. 

(c) Der registrierte Berechtigte hat gleichzeitig mit einer jeden 

ttbertragung von einem Registerkonto gemäse (a) oder (b) der Reichsbank, 

Abteilung Deutsche Kreditabkommen, Berlin SW.111, mitzuteilen: 

K.A.R.Nr.28a 
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(I) die Zahlung des in (a) bezifferten Währungsbetrages 
zu Gunsten der Reichs"c>ank 11 S tandstill-Account", 

(II) das Reiseverkehrs-Sonderkonto oder das Register
konto, auf welches die Registermark tibertragen 
werden, 

(II~ den Registermarkbetrag, der so tibertragen wird. 

(d) Solange diese Bestimmungen in Kraft bleiben, werden 
in Deutschland von Reisenden keine Gebtihren im Zusammenhang mit 
der Auszahlung von Reisemark erhoben. 

(e) Die Bestimmungen zu (a) bis (d) bleiben in Kraft, bis 
sie durch neue Bestimmungen der Reichsbank au.fgehoben werden. 

(f) Bis auf weiteres werden ala Gegenwert des Satzes von 
10' shilling im Sinne von (a) und (b) in den nachgenannten LänderD 
die folgenden Beträge festgesetzt: 

Vereinigte Staaten von Amerika 
Belgien 
Frankreich 
Holland 
Schweden 
Schweiz 

$ 
Belgas 
ffrs 
hfl 
skr 
sfrs 

2.50 
15.-
50.-
4.50 

lo.-
11.-

{g) Jeder Inhaber eines Reiseverkehrs-Sonderkontos, der am 
l.März 1937 oder nachher Reisemark _verkauft, die von ihm vor die
sem Zeitpunkt gekauft worden waren,he.t,wenn er die Lizenzgebtihr 
nicht pereits an seinen Verkäufer (oder,wenn er ein registrierter 
Berechtigter ist,an die Reichsbank) gezahlt hat,gleichwohl von 
dem Reisenden den vollen Betrag der hierin bezifferten Lizenzge
btihr einzuziehen und ihn zu Gunsten der Reichsbank stStandstill-

>: _.-"'.{, Account" bei einer der in (a) bezeichneten Banken abzufti.hren.Die 
Reichsbank Jmnn in besonderen Fällen auf die Geltendmachung die
eer Bestimmung (g) verzichten. 

(h) Wenn ein registrierter Berechtigter oder ein Inhaber 
eines Reiseverkehrs-Sonderkontos in einem Lande, in welchem die
se Bestimmungen jeweils in Kraft sind, es unterläEt, die hierin 
vorgesehenen Zahlungen zu leisten, so ist dies ein ausreichender 
Grund ftir die Reichsbank, die Erlaubnis dazu zu versagen, daB 
ein sulcher registrierter Berechtigter Ubertragungen von seinem 
Registerkonto auf ein Reiseverkehrs-Sonderkonto vornimmt, oder 
da!3 auf das Reiseverkehrs-Sonderkonto eines solchen Inhabers 
Reisema.rk tibertragen werden. 
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t r Zur dringenden Beachtung ! 'l 

Verwendung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben im Reiseverkehr 

1. Es wird ausdriicklich darauf aufmerksam gemacht, daB die auf Reiseschecks oder auf 
Grund von Reisekreditbriefen usw. ausgezahlten Reichsmarkbeträge nur fiir den Reise
verkehr, und zwar nur innerhalb Deutschlands, verwendet werden diirfen. Die Ver
wendung der Reichsmarkbeträge in Deutschland ist auf die Begleichung von Fahrt-, 
Hotel- und Verpflegungskosten sowie auf die Deckung sonstiger Ausgaben des persön
lichen Reisebedarfs des Reisenden beschränkt. 

2. Unzulässig ist: 

a) die Verwendung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben zur Bezahlung 
von Eisenbahnfahrausweisen fiir Eisenbahnstrecken, welche auBerhalb Deutsch
lands liegen, sowie von Kraftwagenkosten för Fahrten auBerhalb Deu1:schlands; 

b) die Verwendung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben zur Bezahlung 
von Einkäufen auBerhalb des persönlichen Reisebedarfs des Reisenden oder zur 
Deckung von Zahlungsverbindlichkeiten, insbesondere von Schulden aus Waren
einkäufen, gleichgiiltig, ob der Reisende selbst oder eine dritte Person Schuldnei: 
ist. International verwertbare Gegenstände diirfen selbst dann nicht erworben 
werden, wenn sie dem Reisebedarf zu dienen bestimmt sind; 

c) die V erbringung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben ins Ausland, in 
welcher Form und in welcher Höhe auch immer. 

3. Die nicht verbrauchten Reichsmarkbeträge aus Registerguthaben sind vor der Ausreise aus 
Deutschland zu Gunsten des Reiseverkehrs-Sonderkontos der Firma (ausländische Bank 
oder ausländisches Reisebiiro), von welcher der Reisende sie erworben hatte, wieder ein
zuzahlen. Der Gegenwert der wieder eingezahlten Reichsmarkbeträge steht dem Reisenden 
hei der betreff enden Firma im Auslande in ausländischer Valuta zur Verfiigung. 

Bei voriibergehendem Verlassen Deutschlands ist es gestattet, nicht verbrauchte 
Reichsmarkbeträge aus Registerguthaben hei einer Bank oder W echselstube bis zu einer 
Dauer von höchstens 3 Monaten zu hinterlegen. Die Aushändigung ·des betreffenden 
Betrages kann nur an den Reisenden selbst gegen Vorlage seines Reisepasses erfolgen. 
Bei Beträ:gen iiber J?/Yl 100.- hinaus ist hierzu eine besondere Genehmigung der Reichs
bank, Abteilung Deutsche Kreditabkommen - Reisestelle - Berlin SW 111, erforderlich, 

4. Zuwiderhandlungen werden mit Geld- oder Freiheitsstrafen belegt. AuBerdem kann Ein
ziehung der Reiseschecks usw. und der darauf erhobenen Beträge erfolgen. 

5. Die obigen Bestimmungen gelien fiir die Verwendung von Reichsmark-Treuhand-Guthaben 
entsprechend. 

K, A. R, Vordr, Nr, 45 - A (englisch) 
22. 2. 37 

wendenl 



lmportant Notice! 

Use oi Reichsmark Funds Originating from Register Balances in Connection 

with Tourist TraHic 

1. Special attention is called to the provision that Reichsmarks paid against travellers' 

cheques or travellers' letters of credit, etc. may only be used for travelling expenses within 

the German Reich. The use of Reichsmark amounts within Germany is confined to the 

payment of travelling-, hotel-, and catering expenses, as well as other daily expenses 

incurred in connection with the traveller's persona} requirements. 

2 The traveller may not 

a) use such Reichsmarks originating from register balances for railway tickets on 

Iines outside Germany, neither for fees for autocar-tours outside Germany, 

b) use such Reichsmarks originating from register balances for the payment of pur

chases (beyond the daily expenses for his persona! requirements) or for the 

settlement of other liabilities. This applies in particular to liabilities incurred 

in connection with purchases of goods and commodities either by himself or any 

other person. Objects which are realizable abroad may not be acquired even 

if they are intended to be used by the traveller while travelling in Germany, 

c) remove the Reichsmarks originating from register balances to foreign countries in 
any form or amount whatever. 

3. All unused Reichsmarks originating from register balances must be returned by the traveller, 

before leaving Germany, to the "Special Travel Mark Account" of the firm (foreign bank or 

foreign travel bureau) from which the traveller had purchased the cheques, etc. The equi

valent of the Reichsmark funds thus returned will then be at the disposal of the traveller in 

foreign currency with the respective firm abroad. 
The traveller may, when leaving Germany temporarily, deposit unused Reichs

markfunds originating from register balances with a bank or an exchange-office for a 

period not exceeding three months. Such moneys may only be refunded to the traveller 

himself on presentation of his traveller's passport. 'Where amounts exceeding the sum 

of J?IYl 100.- are concerned the special consent of the Reichsbank, Abteilung Deutsche 

Kreditabkommen - Reisestelle - Berlin SW 111, is required. 

4. Any person violating these provisions is liable to a fine or imprisonment. In addition, 

the travellers' cheques, etc. and the amounts cashed thereon may be confiscated. 

5. The above provisions apply equally to the use of Reichsmark balances with the "Treu

hand-Gesellschaft von 1933 m. b. H., Berlin". 



Zusammenstellung 
der Zahlungsbescnränkungen in den Grenzgebieten 

im Registermark-Reiseverkehr 

So,id e1·regelung 
fU.r si.idwest
deutsches Grenz
gebiet 

Sonderregelung 
ftir schleswig
holsteinisches 
Grenzgebiet 

Sonderregelung 
ftir oatyreuBi
sches Grenzge
biet 

KAR.Vordr.Nr.44 

Laut Verfiig1..rng des 
Reichsbank-Direktoriums 

bis zu RM 12.-- je Tag Nr.Ila 3793 v.4.2.1936 
und Person in den ba
dischen Amtsbezirken Kehl 
a.Rhein und Lörrach 

1. bis zu RM lo.-- je Tag 
und Person ftir die 
ersten 3 Tage des Aufent
halts und bis zu RM 25.-
je Tag und Person nach 
Ablauf dieser Zeit in
nerhalb der Sperrzone: 

Das gesamte Gebiet, 
welchea nördlich der 
Eisenbahn1inien Tönning
Husum - Jtibek - Schles
wig - Kappeln liegt, 
einschliesslich der an 
diesen Linien gelegenen 
Orte mit Ausnahme der 
Nordfriesischen Inseln. 

" IIa 18754 v.29.5. 
1936 

2. bis zu RM 25.-- auf den 
Nordfriesischen Inseln. 

" IIa 11272 v.12.6. 
1934 

bis zu RM lo.-- je Tag 
und Person fiir die 
ersten drei Tage des 
Aufenthalts u.nd bis zu 
RM 25.-- je Tag und 
Pe:raon nach Abla.uf die
ser Zeit 1n dem Gebiet, 
welchea begrenzt 1st 
du.rch: 

a) den polnischen 
Korridor, 

b~l den Freistaat Danzig, 
daa Frische Haff, 
die Eisenbahnlinien 
Frauenburg - Elbing -
Miswalde ·- Riesenburg -
Marienwerder - GaI·nsee, 
einschliesslich der an 
diesen Eisenbahnlinien 
gelegenen Or-te. 

IIa 17581 v.l6o5. 
19·35 



A n w e i s u n g 
iiber 

Zahlu.ngen zu Lasten von Reiseverkehrs-Sonderkonten 
an deutsche Postsoheckä.mt er zweck Ausstellung von 

Po ~t reiae chec~ • ten. 

Di~ Beatellung von Postreisescheckheften geht in 

folgender Weiae vor sich: 
r 

Der aualändische Reiaende gib der zum Han el mit • 
Regiate.rgut "ben zi,g ... l ~ ~ enen au _ .;"t,nr ischen B k od r dem 

l>' • d n _ .,f t rag, t · .1 1 l?o s rei s escm cks 

bezw. das auelär~dische Rei

~-ebf ro beouftr .. gt dar· uf in die Bank in Deutechlan , bei der 

das Reiaeverkehr -Sond rl"ont unterh 1 ten :v-i d, zu Lasten 

ihres Kontos einen entsprech nden Reichsmar betrag anein 

deuta~hes Po5tscheckamt fiir ein Postre·sescheckhett zu Uber

weiaen.! J da Hett entbält 10 Formblätter tur Abhebu.ngen, 

sogenannte Postreiseschecke. Dr Reichemarkbetr g musa durch 

25 teilb~r sein. Gleichzeit:g iat ttir jedee gewUnachte 

Postreise ch khe rag eines He tes RM 2 500,--), 

GUltigkeit d uer 3 ona e, ei ne Postgebtihr von RM 1,-- fiir 
,. 

Ausstellung und Zuaandung d s Hettea, sowie ftir die Aus-

zahlungen bei den Postanstalten, zu Uberweisen. Bei Erteilung 

des Auftr ges aind genaue Ang ben Uber den amen •-Vor- und 

Zuname-, den ständigen Wohnsitz im Ausla.nde, sowie ftber 

Nwnmer und Auastellungsort des Reioepasses des ausländisohen 

Reisenden zu machen; au serdom ist d.i g nau !\n ch 1ft der 

auelä.ndiaohen Reiaenden anzugeben, n di• die Postreis -

scheckhefte gesandt werden sollen. Die deutache Bank beatellt 

die ertorderliohen Poetreisescheclthette beim nächaten Post

scheokamt unter Weitergabe der von der au:t'tragerteil-enden 
K.A.R.-Vordr .Nr. ~2. 
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a sländischen Stell dar deutsoheh Ba.nk gemachten An-

gaben iiber den ausländischen Reisenden.. Auf dem Post-

abachni tt ist der Vermark "aus Registergu.-tbaben" a.nzubrin

gen. 

Die Postreisescheckhefte wexd.en dem Bsgiinatigten 

wu.nschgemäss nach dem In- und Auslande tibersandt. 

Die Höchetgrenze der täglichen Abhebungen ·gegen Post

reiseachecks richtet eich nach den vom Reichebank-Direktorium 

in Vereinbarung .mi t den aualändischen Gläubigern getro:t:te nen 

Bestim.mu.ngen tllie-" den Rei severk..,hr .mi t Regiaterguthabsn~ Ab

hebungen auf PofJt 1.seechecks können n- r gegen Vorlage eines 

gtil tigen amtllchen Re:i. sapasae vorge.nomme:n werden, :us dem 

~tch der otä.."ldi 1,t, u l' indi8che .ohnsit2' de Reisenden ur1zwoi

felhaft ergibt. Die Abhebungen werd~n von der auszahlenden 

Stelle ir1 den Reiaepa s eingetragen; alle anderen Arten von 

Ausweieen, wie z.B~ persönlich Ausweise, titrea d'identit~, 

cartes d iden it,t G anzscheine, S @mannsaua eise, sowie alle 

sonstigen Art ,n P .s arsatzp pi.ere und dargleichen dill•fen .ftlr 

d: e Eintragim,., des Zahlungsvermerka nicht verwendet werden. 

Kann ein Rei end ... r einen gtil tigen amtli.chen Reise1,a.ss nicht 

vorne:i.een, ao lt'i.~nd di® auf Postreisesohecko auezablendsn 

deutschen Stell .n ange~ iesen, Auszahlungsn nicht vorzu.nehmen . 

• 



Nur ftir ausländische Reisebti.ros. +) 

Bestimmungen fUr die technische Abwicklung von Pauachal-Gesell
schaftsreisen nach Deutschland unter Verwendung von "Register -
guthaben" Zll Reisezwecken. 

1.) Von dem zugelassenen aualändischen Reisebtiro+) als Veran

stalter der Reise ist rechtzeitig vor Beginn einer jeden 
Gesellschaftsreise der 

Reichsbank Abteilung Deutsche Kreditabkommen 
R ei se s te 1 1 e , B e r 1 i n SW. 111 

Mitteilung tiber die zu veranstaltende Reise zu machen. Hier-

/ bei ist ein Antrag laut beiliegendem Vordruok (K.A.R.54a) 

auf Genehmigung der zur Durchftihrung der Reise und zur Be
streitung des Reiseaufenthalte ftir die einzelnen Reiseteil

nehmer benötigten Registermarkbeträge zu stellen. 
2.) Wird von dem Reisebtiro+) ftir die Dauer der Reise ein Reise

ftihrer bestell t, der zur Erle.digung der geldlichen Angele
genhei ten ermächtigt ist, so hat das Reiseb1iro+)die allei

nige Verantwortung fUr die ordnungsgemässe Abwicklu.ng der 
Gesellschaftsreise fti.r den Reisefiihrer zu tiberneh.men. Der 

Reiseftihrer musa im Beaitze eines vollgtiltigen auf seinen li:I.= 

men lautenden ReisftpasseE:J ode.r eines Sammelpaases sein. Auf 

diesen Pass kann er die tur die Reis~teilnehmer genehmigten 

Beträge aus Registerguthaben gegen Reiseschecks pp.abheben. 

Hierbei hat der Reisefti,hrer eine Liste der Teilnebmer in 
doppelter Ausfertigung mit genauen Angaben tiber: 

Name, Wohnort, Beruf sowie Nummer und Aus-
stellungsort des Reise;passes der Teilnehmer 

bereitzubalten und diese sugleich mit anhängender Erklärung 

der auazahlenden deutschen Zahlstel~e auszuhändigen. 

+) Sofern zugelassene ausländische Banken 
Gesellschaftareisen veranatalten, gel
ten die Bestimmungen sinngemäss auch 
fiir diese. 

K.A.R.Vordruck Nr.54. 
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3.) Sollten Reichsmarkbeträge aus Registerguthaben (z.B.ftir 

Taschengeld) während der Dauer der Gesellschaftsreise von 

den Reisenden aufgrund mitgefiihrter Reiseschecks selbst und 

nicht durch Sammelabhebung ~eitens des Reiseleiters erhoben 

werden, so sind die Reiseteilnehmer darauf au.fmerksam zu 

machen, dass Reichsmarkbeträge ftir die Dauer der Reise nur 

in der Höhe erworben werden können, in der sie von den be

treffenden Reisebtiros+) ftir den einzelnen Reiseteilnehmer 

bei der Reisestelle beantragt worden aind und genehmigt 

wurden. 

4.) Werden die Päsae der Reiaeteilnehmer nicht entsprechend der 

unter Punkt b) der anhängenden Erklärung erwähnten Regelung 

ftir die Reisedauer durch den Reiseleiter in Verwahru.ng ge

nommen, so hat das Reisebtiro+) die einzelnen Pässe mit ei

nem Stempeleindruck zu versehen, der 

a) ftir den Fall, dass der Pasainhaber sämtliche Geld
ansprtiche durch den Reiseleiter regeln läsat u.nd 
keine eigenen Registermarkbeträge zu erheben wtinscht, 
nachatehenden Wortlaut 

Zahlungen aus legisiBrguthaben rurfen an den Passf maber 

b) ftir den Fall, dass der Passinhaber aufgrund eigener 
Schecks pp. Beträge (Taschengeld) erheben will, 
na.chstehenden Wortlaut 

Passinhaber 1st bel"8chtigt, in cilr- Zeit wa , ••.•.•••.. 

Regis terguthaben zu erheben. 

haben musa. - Reiseteilnehmer, die den Stempeleindruck nicht 

vornehmen lassen, mtissen von der Teilnahme an der Gesell

schaftsfahrt unter Verwendung von Registerguthaben ausge

schlossen werden. 
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E r k 1 ä r u n g . 

Ich erkiäre hiermit, dass 

/ a) die in der anliegenden Teilnehmerliste genannten Personen 
an der mit Schreiben der Reichsbank K.A.R .............. . 
vom ••··•··•···•···genehm.1gten Gesellschaftsreise teil
nehmen, 

b) die Pässe der Reiseteilnehmer sich in meiner Verwahrung 
befinden, 

c) die Pässe den in den von der Reichsbank erlassenen Be
stimmungen Uber die technische Abwicklung von Gruppen
und Gesellschaftsfahrten nach Deutschland unter Verwen
dung von "Registerguthaben" zu Reisezwecken vorgesehenen 
Stempeleindruck tragen, 

d) die Reiseteilnehmer keine eigenen Päsae mit sich ftibren. 
(Nichtzutreffendes b - d ist zu streichen). 

Ich habe ala Reisefiihrer Beträge an die Reiseteilnehmer aus
gezahlt, die im Rahmen der erwähnten Reichsbankgenehmigung 
liegen. 

Es ist mir bekannt, dass die von den Teilnehmern nicht ver
brauchten bezw. die von mir erhobenen, jedoch nicht an die 
Teilnehmer zur Auszahlu.ng gelangten Reichsmark aus Register
guthaben auf das Reiseverkehrs-Sonderkonto des aualändischen 
Reisebtiros +), von dem das Reisegeld erworben wurde, bei einer 
deutschen Zahlstelle wieder einzuzahlen sind. Ich babe die 
Reiseteilnehmer mit dieser Vorschri!t auf das genaueste 
bekannt gemacht. Die von mir erhobenen Beträge sind ftir die 
in der Teilnehmerliste genannten Reiseteilnehmer bestimmt 
und werden zu Reisezwecken im Sinne des Deutschen Kreditab
kommens von 1937 und der dazu von der Reichsbank erlasaenen 
Bestimmu.ngen, die mir bekannt sind, benötigt und verwendet . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den ............... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

(Unterschrift des Reiseftihrers) 

An die 

+) 

• • • • • • • • • • • • 
(auszahlende Bank) 

Sofern zugelaasene aualändische 
Banken Gesellschaftsreisen ver
anstalten, gelten die Bestimmungen 
sinngemäss auch ftir diese. 
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An die 

Reichsbank 
Abteilung Deutsche Kreditabkommen 
Reisestelle 

B e r 1 i n sw.111. 

Wir beantragen hiermit die Verwendu.ng von Reichsmark aus 
Registerguthaben zu Reisezwecken anlässlich folgender 

von uns 
von der Firma: ......... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
veranstalteten Gesellschaftsreise: 
1.) Reiseroute und Reiseziel: ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(lt.beiliegendem Prospekt) 

2.) Beginn der Reise:. • • • • • • • • • . Ende: • • • • • • • • • • • • 
davon • • • • Tage . in ~eutschland 

nämlich vom bis 
vom bis 

3.) Name des Reiseftihrers: • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 

4 .• ) Mutmassliche Anzahl --der Teilnehmer: . ,. . . . . . . . . . . . 

5.) Höhe des !tir den Aufenthalt in Deutschland benötigten Gesamtbe
~rages . je Person (laut beiliegendem Kostenvoranschlag). Dieser 
Betrag musa sämtlicbe zur Deckung aller innerdeutschen Kosten, 
einschliessLich Taschengeld benötigten Beträ.ge enthalten: 

• • • 

RM ===================== 
Von diesem Gesamtbetrag 
a) erhebt der Reiseftihrer durch Sammelabhebung lUt1 -----------
b) erhebt jeder Teilnehmer aufgrund eigener 

Reiseschecks pp. _RM ___________ _ 

c) soll an deutsche Hotels,Reisebtiros pp. durch 
direkte tlberweisung gezahlt werden - _RM ___________ _ 

(Nichtzutreffendes ist zu durchstreiehen) 

6.) Anschrift der deutschen Zahlstelle, bei der die beantragte 
Sammelabhebu.ng des zu genehmigenden Betrages erfolgen soll: 

(Anmerkung: Bei einer Reise tiber die Dauer von 3 Tagen hinaus, 
sind, soweit ein mehr!aoher Ortswechsel vorgesehen ist, mehrere 
Zahlstellen an verschiedenen Orten nambaft zu machen, bei denen 
Abhebung~n in annähernd gleichgrossen Teilbeträgen er~olgen 
sollen). • 

7.) Angabe der deutschen Bank, die das Reiseverkehrs-Sonderkonto 
fiihrt, zu dessen Lasten die Zahlungen er!olgen sollen: 

Wir bitten um Genehmigung und versichern, dass uns die ftir 
-den Registermark-Reiseverkehr erlassenen Bestimmungen, insbeaondere 
die Vorechriften ftir Gesellschaftsreisen bekannt sind und entspre
chende Beachtung finden werden . 

. . . . . . . . . . , .......... , den ...... .. ... .. . 
(Unterschrift) 

K.A.R.Vordr.Nr.54a 





MERKBLATT NOTICE 
1. Auf Reiseschecks können Reichsmarkbeträge bis zur Höchstsumme von RM 1500.- je Monat und Person - 1• Drawinf!. of Reichsmarks by means of lrauellers' cheques may be effecled up /o /he 

/imi/ af RM 1500.- per monlh and person - up ta RM 50.- for every day -. bis zu RM 50.- för jeden Tag - abgehoben werden. 

2. Reisende,welche ein fördenGebrauch von Registerguthaben fö rReisezwecke bestimmtes Empfehlun gssch rei-
ben eines registrierten Berechtigten (Registered Holder) vorweisen, können bis zu RM 100.- täglich erheben. 

3. FUr Personen unter 15 Jahren gilt nur die Hälfte der unter Ziff. 1 und 2 genannten Sätze. 

4. Erhobene Reichsmarkbeträge mLlssen von der deutschen Zahlstelle im ReisepaG vermerkt werden. 

5. Es wird ausdrLlcklich daraufaufmerksam gemacht, daG die auf Reiseschecks oder auf Grund von Reise
kreditbriefen usw. ausgezahlten Reichsmarkbeträge nur för den Reiseverkehr und zwar nur innerhalb 
Deutschlands verwendet werden dLlrfen. Die Verwendung der Reichsmarkbeträge in Deutschland ist auf 
die Begleichung von Fahrt-, Hotel- und Verpfleg ungskosten sowie auf die Deckung sonstiger Ausgab en 
des persönlichen Reisebedarfs des Reisenden beschränkt. 

6. Unzulässlg 1st: 
a) dle Verwendung von Reichsmarkbeträgen aus Reglsterguthaben zur Bezahlung von Eisenbahnfahraus

weisen fUr Eisenbahnstrecken, welche auGerhalb Deutschlands liegen, sowie von Kraftwagenkosten 
fLlr Fahrten auGerhalb Deutschlands; 

b) die Verwendung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben zur Bezahlung von Einkäufen auGer
halb des persönlichen Reisebedarfs des Reisenden oder zur Deckung von Zahlungsverbindlichkeiten, 
lnsbesondere von Schulden aus Wareneinkäufen, gleichgLlltig, ob der Reisende selbst oder eine dritte 
Person Schuldner ist. International verwertbare Gegenstände dLlrfen selbst dann nicht erworben 
werden, wenn sie dem Reisebedarf zu dienen bestimmt sind; 

c) die Verbringung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben ins Ausland, in welcher Form und in 
welcher Höhe auch immer. 

7. Die nicht verbrauchten Reichsmarkbeträge aus Registerguthaben sind vor der Ausreise aus Deutschland 
zugunsten des Reiseverkehrs-Sonderkontos der Firma (ausländische Bank oder ausländisches ReisebLlro), 
von welcher der Reisende sie erworben hatte, wieder einzuzahlen. Der Gegenwert der wieder eingezahlten 
Reichsmarkbeträge steht dem Reisenden bei der betreffenden Firma im Auslande in ausländischer Valuta 
zur VerfLlgung. 

Bei vorLlbergehendem Verlassen Deutschlands ist es gestattet, nicht verbrauchte Reichsmarkbeträge 
aus Registerguthaben bei einer Bank oder Wechselstube bis zu einer Dauer von höchstens 3 Manaten zu 
hinterlegen. Die Aushändigung des betreffenden Betrages kann nur an den Reisenden selbst gegen Vor
lage seines Reisepasses erfolg en. Bei Beträgen Uber RM 100.- hinaus ist hierzu eine besondere Genehmi
gung der Reichsbank, Abteilung Deutsche Kreditabkommen - Reisestelle - Berlin SW 111, erforderlich. 

8. Zuwiderhandlungen werden mit Geld- oder Freiheitsstrafen belegt. AuGerdem kann Einziehung der 
Reiseschecks usw. und der darauf erhobenen Beträge erfolgen. 

K. A. R. Vordr. Nr. 46. 22. 2. 37 

2. Travellers, who present a leiler af recommendaiion designaling the name af the 
person, and issued by a regislered holder, wi/1 be en titled ta paymenls nai exceeding 
RM JOO.- daily. 

3. Persons under 15 years af age will be entitled ta only half /he amounls slipulated 
in paragraphs 1 and 2. 

4. Reichsmark amounts paid out must be enlered in the passpori by lhe German paying agency. 
5. Special altention is called lo the provision thai Reichsmarks paid againsl lrauellers' 

cheques or trauellers' letters of credil, ele. may only be used for lrauelling expenses 
within the German Reich. The use af Reichsmark amounls wilhin Germany is confined 
to the payment of traue//ing-, hotel-, and catering expenses, as well as other daily 
expenses incurred in connection with the traveller's persona/ requiremen/s. 

6. The lraveller may nai 
a) use such Reichsmarks originaling From regisler balances for railway lickels 

on Iines outside Germany, neither for fees for autocar-tours outside Germany, 
b) use such Reichsmarks originaling From register balances for the paymenl of purchases 

{beyond lhe daily expenses for his persona/ requirements) or for the sel//emenl 
of olher liabi/ities. 1'his app/ies in particular lo liabilities incurred in conneclion 
with purchases of goods and commodities either by himse/f or any other person. 
Objecls which are realizab/e abroad may nai be acquired even if they are inlended 
lo be used by /he lraueller while trauel/ing in Germany, 

c) remoue the Reichsmarks originating From register balances to foreign counlries 
in any form or amount whatever. 

7. Ali unused Reichsmarks originaling From regisler balances must be returned by the lra
ueller, before leauing Germany, lo the "Special Travel Mark Account" of the firm 
{foreign bank or Foreign travel bureau) From which the lraueller had purchased the 
cheques, ele. The equivalent of the Reichsmark Funds !hus relurned will then be af 
the disposal of the lraueller in foreign currency with the respectiue firm abroad. 

The traveller may, when leaving Germany temporarily, deposil unused Reichsmark
Funds o riginaling From regisler balances with a bank or an exchange-office for a period 
no/ exceeding three months. Such moneys may only be refunded to the traveller himself 
on presenlation of his traveller's passport. Where amounls exceeding the sum of 
RM 100. - are concerned (he special consenl of the Reichsbank, Abteilung Deutsche 
Kreditabkommen - Reisestelle - Berlin SW 111, is required. 

8. Any person uiolating these provisions is liable lo a fine or imprisonmenl. ln addilion, 
the lravellers' cheques, ele. and the amounls cashed lhereon may be confiscaled. 



• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., 

Wichtig ! - Dieses Verzeichnis der zur Auszahlung gelangenden Schecks wird zweckmäBig getrennt 

lmporfant - This cheque record should be kept separate From the cheques . 

Erworbener Gesamtbetrag: Erworben am: 

Amount bought: Dale bought: 

Sc heck - Nr. Betrag Datum Zahlstelle Scheck • Nr. Betrag Datum 

No. of cheque Denom. Dale where cashed No. of cheque Denom. Dale 

. 

von den Schecks aufbewahrt. 

Zahlstelle 

w he r e cashed 



Prlnted in Germany 

) 

) 

) 

0 

• • • • • • • • • • 



B 
No. 0000000 

Die Verbrlngung von 
Rel chsm arkbeträge n 
aus Registerguthaben 
ln das Ausland • auch 
ln klelnsten Beträgen -
1st u nzulässlg. 

RM 50.-

Datum: 
Date: •••••••••••• •••••••••••••• 

• • • • 

.. 
• • . 
• • . 
• • • • • • • • • • • . . . 
• • . 
• • • • . 
• . 
• • • • • 

B 
No· 0000000 

Reisescheck / Travellers' Cheque 
- nlcht. Ubertragbar - nur zahlbar gegen Vorlegung des Relsepasses} N 

- nol negotiab/11 - payable only on presenlation ol passport 0, RM 50.-

,1 

Unterschrlft des lnhabers (ln Tinte): 
Signature of owner fin ink): .... t· 'Fi ; Ci;; • • • ... .. ... ... ö~;;;;; ; ;;;;,; ... . . .... ... . 

················ ······ ·· ································ ········· ··· · ·· ·· ······· ··················· ····· ~ ····1 ······ ······•·"································"···· ··· ········ ·· ····· ······ ···················· 

zahle gegen diesen Scheck aus melnem Guthaben,11 l ay a ainst this Cheque out of my ba/ance 
unserem V our 

::ic~.:~r~ ):t\~fifi : ••~:::•:~~•: 
, Gegenzelchnung des lnhabers (ln Tlnte): 

Counter6ignalur11 ol owner fin ink): 

"MuB ln Gegenwart des Kass lerers der auszahlenden Bank abgegeben werden . .... ... ... .. .. ... .. ............ .......... ...... .. .............................. ............... ......... . 
Must be affixed in the pres11nc11 ol lhe person cashing this chequt. Name des AusstelleN / Name of draw,r 

.., 



C 
No. 0000000 

Die Verbringung von 
Reichsmarkbeträgen 
aus Registerguthaben 
ln das Ausland - auch 
ln klelnsten Beträgen -
1st unzulässlg . 

RM 100.-

Datum: 
Date: 

.......................... 

• • • • • • • 
9 

• • • • • 
~ 

• • • • • • • • • • • • • • . 
• • 

,, 1 C 
No. 0000000 

Reisescheck / Travellers' CheqZJe 
- nlcht Ubertragbar - nur zahlbar gegen Vorlegung des Relsepasses} No 

- not negoliable - payable on/y on presentation ol possport • RM 

lh / 

100.-
Unterschrlft des lnhabers (ln Tlnte): 
Signature ol owner (in ink}: 

··-••••••• · ··•• •••••••••• ·• •••••••••··••••• •• ••••••••••••••••••••·••••••••••••·••• ·· • · ••·••• \, 
' 'i ~;·ci;; ··········· '"! •• ' . · : ö;;;;;;;;;;;;· ··· : ·········: 

···· ·········· ·· ···· ·· ··· ··· ··· •· .. ···· ···· ··· ······ .. ··········· ···· ·· ·· ··· ·· ······ · .. ···· · ........... ~1 ...... ... ... .... ..... ....... .... .. ., ...... ..... . _. .................................................... . 

zahle gegen diesen Scheck aus melnem Guthaben,11"t>ay ainst this Cheque out of my balance « 1• '1 11 
unserem V o.ur 

fo" .. .. ....... ................................. - ......................... ... 1'..~ ························ ······················· ............... : ...... , ............................. ' ......... "1~:: ;';," o~d:rer 

Reichsmark ------- lY u n d e r t . ... .. ......................... •· .. ···········. -..... .. -............. , ......... ... ' .... ......... .......... ............. .... .... ..... ....... . • -'• ... .. .................................... ; . . . 

) 1 

• Gegenzelchnung des lnhabers (ln Tlnte): 
Countersignature ol owner (in ink}: 

')) )) lV 

', 
* MuB in Gegenwart des Kasslerers der auszahlenden Bank abgegeben werden . 

Must be affixed in the presence ol the person cush/ng thi1 cheque • ,, t Name des Aussteilers / Name of drawer 



A 

No. 0000000 

Die Verbrlngung von 
Relchsmarkbeträgen 
aus Reglsterguthaben 
ln das Ausland • auch 
ln klelnsten Beträgen • 
1st unzulässlg. 

RM ............... ... ..... ... . .. 

• . 
• • • • • • • • • • • • • • 

• 

A 
Reisescheck / Travellers• Cheque 

No· 0000000 - nlcht Ubertragbar - nur zahlbar gegen Vorlee-ung des Relsepasses } N 
- not negotiable - payable only on presentation ol pa.aport 0, ......... .. ...... ... . RM 

Unterschrlft des lnhabers (ln Tlnte): 
Signature ol owner (in ink): 

• Gegenzelchnung des lnhabers (ln Tlnte): 
Countereignature ol owner {{n ink): 

• MuB in Gegenwart des Kasslerers der auszahlenden Bank abgegeben werden . ..... ........... .. .......... .... ......... .. ... ............. ...... ...... ............. , ................... . 
Must be affixed in the pre11ence ol the peraon cashint this cheque. Name des Ausstellers / Name of drawer 

V 



D 
No. 0000000 

Die Verbringung von 
Reichsmarkbeträgen 
aus Registerguthaben 
in das Ausland - auch 
in kleinsten Beträgen -
ist unzulässig. 

RM 25.-

Datum: 
Dale: 

··· · · · ·-·- -- ------ ·· · · ·· ·· 

e 
• .. 
• • • • . 
• • . 
• • • • . . . . . . 
• 

• • . 

~ ~ 

.--------...----------,.-----.;;..-,---.._._. _________ ---i 10 >(>f~(i\}lrn"t?l1\1n11/\1 c-1,111~](,}> :r1I{ 

-- Reisescheck I TraveUeri' Cheqqe .. ~,. 
- nlcht Ubertragba~-:- nur zahlbar gegen Vorl egung_ des Refsep;issesj N "' 

- not neg.01talil11 - payable _only on presentat,o.n ol paaspor-t . 0, "''-· .. ,,-,,-, .. 1!@!'-~-;..~ 
RM 25 .. !.:::_m 



Printed in Germany 
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